
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/1/20 90/15/0139
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1992

Index

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

GebG 1957 §33 TP16 Abs1 Z1 litc;

Rechtssatz

Das Tatbestandsmerkmal der "Überlassung eines Geschäftsanteiles von einem Gesellschafter an einen Dritten" des §

33 TP 16 Abs 1 Z 1 lit c GebG wird auch dann verwirklicht, wenn der Geschäftsanteil als Treugut durch Rechtsgeschäft

zwischen Treugeber und Treuhänder übertragen wird (Hinweis E 9.1.1962, 1317/61, VwSlg 2567 F/1962).
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